
Anhang 8 
Die Fachnoten 

 
Definition der Fachnoten 
 

10 Vollständige Kenntnisse, die eigenständig erweitert und vertieft werden. 
Wissen und Fertigkeiten werden selbständig und einwandfrei bei komplexen 
Aufgabenstellungen und Problemlösungen verwendet. Fächerübergreifende 
Zusammenhänge werden mühelos zwischen Fächern hergestellt. 

9 Fast vollständige Kenntnisse. Der Unterrichtsstoff wird selbständig vertieft. 
Wissen und Fertigkeiten werden eigenständig und kreativ angewendet. Die 
Fachsprache bzw. Fachterminologie wird beherrscht; der Ausdruck ist 
flüssig. 

8 Umfassende Kenntnis des Unterrichtsstoffes. Ansätze zu eigenständiger 
Anwendung des Wissens und der Fertigkeiten sind vorhanden. Die 
Arbeitstechniken werden angewendet; die Fachsprache ist angemessen. 

7 Grundlegende Kenntnisse mit einem Überblick über die behandelten 
Themen. Einfache Aufgabenstellungen können unter Anwendung der 
Fertigkeiten und Arbeitstechniken ohne Hilfe bewältigt werden. 

6 Fachliche Grundkenntnisse. Behandelte oder einfache Aufgabenstellungen 
können gelöst werden. Elementare Arbeitstechniken werden angewendet. 
Fachsprache ist einigermaßen vorhanden. Minimalanforderungen werden 
erreicht. 

5 Ungenaue und lückenhafte Kenntnisse. Aufgabenstellungen werden 
unvollständig und fehlerhaft gelöst. Zusammenhänge und Querverbindungen 
können kaum hergestellt werden. Arbeitstechniken werden nicht selbständig 
eingesetzt.  

4 Schwer wiegende Lücken im Wissen und bei den Kenntnissen. Die Inhalte 
werden nur fragmentarisch beherrscht. Anwendung des Wissens oder 
Problemlösungen sind kaum möglich. Der Fachwortschatz kann nur völlig 
unzureichend verwendet werden.  

3-1 Minimale bis nicht vorhandene Kenntnis der behandelten Unterrichtsinhalte. 
Völlig fehlerhafte  bis nicht vorhandene Ausführung von Arbeitsaufträgen 
oder Problemstellungen. Kaum ein bis kein Lernziel erreicht. 
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